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Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass der unabhängige Bundesasylsenat schon angesichts der Äußerung der Asylwerberin in der

mündlichen Berufungsverhandlung, jedenfalls aber im Hinblick auf ihre ausführliche Stellungnahme betre?end die

"innerstaatliche Schutzalternative" im Hinblick auf das einer solchen Alternative u. a. innewohnende

Zumutbarkeitskalkül nähere Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage der Asylwerberin in den in Frage

kommenden Gebieten treffen hätte müssen (Hinweis: Erkenntnis vom 8. September 1999, Zl. 98/01/0614, mwN).
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